
Interview 13

österreichischen Fristenregelungs-Variante „reparıert“ denzwende: alt noch VOFr wenıgen Jahren ın bestimm-
werden könnten, etwa nach dem tranzösischen Modell ten katholischen Kreısen in ÖOsterreich als besonders schick,
(vgl Jun1ı 1974, 340 ede progressive Luftblase unbesehen übernehmen, hıs

hın ZUur akademischen Revolutionsschwärmerei, 1St
Sollte tatsächlich keıin größerer Erfolg durch die Volks- LU der gegenläufige Irend beobachten, eın eigenartıg
begehren-Kampagne erzielen se1N, 1St mıt einem plakatıves konservatıves Denken, das schon das Wort
Rückschlagseftekt der Enttäuschung gerade iın kernkatho- „Reform“ Jetzt plötzlıch lıebsten In der ähe des

Teutels ansıedeln möchte. Warnende Stimmen weısen -ıschen K reisen rechnen, un das Gefühl der Resigna-
t10N, da{fß „IMNan eh N1X machen könne“, wüuürde 1L1U  —_ noch gesichts dieser Lage darauf hın, da{fß gyefährlich ware,
weıter wachsen. Damıt würde ’aber auch der irrationale 1m Kampft die Fristenregelung die vielen anderen
StEUumMMEeEe Grimm „dıe Roten  C weıter zunehmen un drängenden Fragen der eıt vernachlässigen. Schon
jene Tendenz der Polarisierung gefördert, die während wırd gefragt, ob nıcht der Kraftaufwand des Öösterreichi-
des Volksbegehrens ohnehin schon erschreckend ZULag6 schen Katholizısmus, der iımmerhın eiınem respektablen
gekommen 1St Die Folge ware eine weıtere Einigelung, Gesamtergebnis geführt hat, auch auf andere, weiterfüh-
der Ruf nach eıner noch deutlicheren Abgrenzung VO rende Ziele umgesetzt werden sollte Und wenn nıcht alle
„weltanschaulichen Ge2neri, w1e Bischof Franz Zak VO Anzeıchen trugen, werden 1n ETSUCK Linı:e autf dem Bil-

dungssektor gezielt und systematisch intensive Bemühun-St Pölten dıe undifterenzierte ngst VOTr jeder CS
sellschaftsverändernden Maißsnahme, die den Soz1ialisten SCh Ssetzen se1in: VO Religionsunterricht über die eher
IYST recht das Feld der Gesellschaftspolitik überlassen und dürr gewordenen theologischen Fakultäten bıs hın
der Kiırche den Stempel des blofß konservatıven Status- eınem UCI, konzeptiven politischen Denken Aaus christ-
quo-Denkens aufprägen würde. iıne eigenartıge Ten- Frıtz Csoklichlıcher Verantwortung.

lnterview
Der Burger zwischen Gruppeninteresse un
Staatsbuürokratie
Eın espräc mıt Prof Kurt Biedenkopf zum ema
„Sozialpflichtigkeit der erbände  Ch

Verbände Wıirtschaftsverbände, Soztialverbände, berufs- Herr Professor Biedenkopft, Sıe gehören den, wI1ıe
ständısche Verbände verfügen ım demokratischen S taat scheint, wenıgen Politikern, die 1n etzter eıt häufiger
als gesellschaftliche Funktionsträger als Tarıfpartner, als VO  a der Sozialpflichtigkeit der Verbände sprechen. Sehen
Lobby, als Partner un Kontrahent [919)  x politischen Par- Sıe das GemelLlnwesen durch zuvıel Einflufß VO  a Verbands-
teıen und sozıalen Bürokratien über eın betyächtliches macht Aaus dem Gleichgewicht gebracht?
Maß gesellschafllicher Macht und politischem Einfluß
Das Problem, ULE die Macht der Verbände als Interessen- Biedenkopf: Wır haben iın einer oftenen Gesellschaft w1€e

der UNSCICNH, dıe aut Pluralıtät, aut Wettbewerb un aufLrager, ıhr Einfluß au} Parteıen UN Verfassungsorgane ım
Kraftfeld VO  S Gesellschafl un Staat un ıhr Verhalten Gleichgewicht zwıschen Staat un: Gesellschaft und inner-
untereinander ausbalancıert und Vermachtungen ausgelöst halb der Gesellschaft angelegt 1St; ımmer das Problem VO:

werden können, ıst einer hochrangigen ordnungspoli- Gleichgewichtsstörungen durch übermäßige Konzentra-
tischen und INSOWEeLL auch sozıial- un staatsethischen Auf- tiıonen 1ın dem einen oder anderen Bereich. Ob diese
gabe geworden., Wır sprachen darüber mit Prof. Kurt Gleichgewichtsstörungen ausgehen VO  3 Vermachtungen 1ın
Biedenkopf, Generalsekretär der CDU, der sıch den Märkten für Guüter un: Dienstleistungen, ob die
dem Stichwort Soztial- bzw Gemeinwohlpflichtigkeit ın Gleichgewichtsstörungen VO  ; den yroßen gesellschaftlichen
politischen Diıskusszonen wiederholt AZu geäußert hat. Organısationen herrühren, ımmer geht darum, den schr
Die Fragen stellte David Seeber. ausbalancıierten Machrthaushalt der Gesellschaft VOL nach-
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ken, sondern alle organısıerte Autonomie dem Grundsatzhaltıgen Störungen in die ıne der andere Rıchtung
schützen. der Sozialpflichtigkeit unterliegt. Entsprechend 1St auch in

der „Mannheimer Erklärung“ der Gedanke der Sozial-
Wırd die rage nach der Legitimität un: den Gren- pflichtigkeit 1mM Sınne der Allgemeinwohlbindung über

zen der acht der Verbände 1mM Blick auf das Gemeinn- den Bereich des Priyvateigentums Produktionsmitteln
auf alle UtONOME: Träger VO  — acht ausgedehnt. Wırun die Autorität des Staates nıcht gerade al-

wärtig besonders akut? machen MI1t diesem Grundsatz deutlıch, daß Verbände un
gesellschaftlıche Organısatıonen, die Ja häufig der Ver-

Biedenkopf: Ich möchte nıcht Sasch, da{fß Staats- wirklichung des einzelnen un der Durchstrukturierung
und NSeICc Gesellschaft VO  —3 eıner UÜbermacht der der Gesellschaft dıenen, ıne oroße pluralistische Industrie-

Verbände akut edroht sınd. ber ıch glaube doch, w1e gesellschaft überhaupt erst handhabbar machen. ber DC-
WIr auch in der „Mannheimer Erklärung“ ZU Ausdruck rade eshalb 1St jede gesellschaftliche Organısatıon, auch

W C111 S$1e autftonom 1St, verpflichtet, nıcht NUur ıhren eigenengebracht haben, da{ß neben den unverzichtbaren posıtıven
Aufgaben, die die gesellschaftlichen Organısationen für Interessen dıenen, sondern bei iıhrer Interessenverwirk-
die Funktionsfähigkeit eiıner demokratıischen Gesellschaft lıchung das Allgemeinwohl berücksichtigen.
haben, immer auch das Problem der Ungleichgewichte
7zwıschen organısıerten Gruppen untereinander und, W a4s Be1 Sozialpflichtigkeit AsSsOZz1lerte INa  > bısher Eıgen-
ebenso wiıchtig ISt, die Ungleichgewichte zwıschen den Be- IU Mıt welcher Begründung übertragen Sıe einen klas-
reichen der Gesellschaft gesehen werden mussen, dıe durch sischen Begriff der Eigentumsethik autf den Bereich der

Verbände?organısierte Gruppen vertreten sınd, und denen, die nıcht
1n organısıerten Gruppen auftreten. Im übrigen diskutie-
Ten WIr über dıe acht der Verbände nıcht erst se1t HC- Biedenkopf: Das kann iıch Ihnen Hand eines e1nN-
n. Wır haben ine sehr umfangreiche Diskussion dar- tachen Beispieles erläutern. Wenn WwIr Jjetzt eıne Diskus-
über und über das Verhältnis VO  } Staat und Verbänden S10N haben über die Verpflichtung der Tarıfparteıien, 1n

iıhren Tarıfabschlüssen siıch stabilitätskonform verhal-bereits Mıtte der fünfziger Jahre gehabt. Wır haben 1in
Großbritannien schon VOT Jahren das Thema Verbands- ten, dann 1Sst das nıchts anderes als eine Ausprägung dieses
macht Oß als zentrale politische rage gehabt 1m Ver- allgemeinen Grundsatzes der Sozialpflichtigkeit, w ıe
haltnıs Staat—Gewerkschatten. Wır haben die rage auch in bezug auf das Eigentum gilt Die Aufforderung,
nach der Allgemeinwohlpflichtigkeit der großen Organı- stabilitätskonform handeln, bedeutet Ja, da{ß der and-
satıonen 1 Bereich der Tarıtpolitik se1t Jahren diskutiert. lungsspielraum der beteiligten Tarıfparteien eingebunden
kut aber 1St das Problem insofern immer, als be1 großen wırd 1n das, WE 1m Interesse des Allgemeinwohls NOL-

organısıerten Gruppen die Möglichkeıit VO  $ acht- wendig erscheint. Denn die Forderung nach stabilitäts-
konzentration und damıt VO  . Machtungleichgewicht be- kontormem Verhalten ‘bezieht sıch Ja nıcht NUur auf die
steht. Beteiligten, sondern auf die Wirtschaft insgesamt. Hıer

wırd also, ohne da{ß dies 1M Sınne einer gesetzlich CI -

zwingbaren Verpflichtung durchsetzbar ISt, iıne Forde-
„Verbände sind mächtig, rung erhoben, die auf der allgemeınen Überzeugung be-

ruht, daß dıe UftoOnNnNOMe Verbände das Gemeinwohlwenn SIEe knappe Ressourcen verwalten“
achten haben

Wenn INan sıch die Grundsatz- und Programm-
Würden Sıe ine Berechtigung der Analogie Eıgen-papıere der großen Parteıen ansıeht, tällt auf, daß die

rage ZWATr als Problem angesprochen, aber kaum offen tum— Verbände 1mM Bliıck autf die Gemeinwohlbindung
ausgesprochen wırd. Der Orientierungsrahmen der SPD auch darın sehen, daß 1M Blick auf Macht- un: Chancen-
scheint Verbände außer den „befreundeten“ Gewerk- verteilung Verbände als Träger organısierter Interessen
schaften überhaupt nıcht kennen, un: die „Mannheıimer miıtunter vielleicht bedeutsamer sind als die bestehenden
Erklärung“ Ihrer Parteı spricht ebenfalls vorzugsweıse Eigentumspositionen?
un unverbindlicher VO  _ Gruppen und “ Gruppeninter-

Ist den Parteıen dieses Thema 1im Grunde noch Biedenkopf: ja Dies 1St darauf zurückzuführen, dafß
riskant? einıge große Verbände Ressourcen verwalten, die knapper

siınd als Eigentum. Macht, gesellschaftliche Macht, kommt
Biedenkopf: Man kann bestimmt nıcht aAScCH, daß WIr Ja nıcht VO ungefähr, sondern S1e ergibt sıch panz W 6-

NUr ansprechen und nıcht aussprechen. habe 1mM Som- sentlich AUS dem, w a4s die jeweilige Organısatıon, ZU Be1-
1T 1973 1in einer ede VOT dem Landesparteitag 1n spiel das Großunternehmen, die Gewerkschaft oder der
Baden-Württemberg die Auffassung vertireten und se1t- Spezialistenverband, volkswirtschaftlich un damıt DC-

sellschaftlich erheblichen Ressourcen verwaltet. Macht 1mdem ımmer wiederholt, daß alle uftfonomen Machtträger
iın der Gesellschaft, also nıcht Nnu  — diejen1ıgen, die ıhre gesellschaftliıchen Sınne kann ıch NUur haben, wenn iıch der
acht und iıhre Autonomıie dem Privateigentum verdan- Gesellschaft Sanktionen androhen kann, W C111 iıch das,
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W a4s ıch als meın Interesse tormuliert habe, durchsetzen Verbandsorganisationen, die Weckung des öftentlichen
kann. Und da die Verbände keine hoheitliche acht haben Bewulßfitseins 1n Fragen der Gemeinwohlbindung un die
w1e der Staat, also keine Befehlsgewalt, sondern taktısche Definition der Rolle des Staates bei der Lösung
Macht, 1St ıhr Einfluß abhängig nıcht 1Ur VO  — ihrer Größe VO:  S} Verteilungsproblemen.
und ihrem Gewicht, sondern VOTr allem auch VO dem,
W 45 s1e Resourcen verwalten. sınd Gewerkschaf- Bedarf der Staat aber nıcht doch testerer gesetzlicher
ten in Zeıten der Vollbeschäftigung besonders stark, weıl Handhaben, seine Rolle icht NUr definieren, sondern
sS1e iıne knappe Ressource erwalten auch spielen können?

Das Eıgentum, auch das Produktionsmitteln, 1St Biedenkopf: ıcht unbedingt. Nehmen Sıe den klassıschen
Gemeinwohlgesichtspunkten sıeht I1a  3 einmal Fall der Tarıfautonomie. Da( die Tarıfverträge, die die

VO Eigengewicht VO:  S Großkonzernen un: Multis, das Ja Eiınkommensverteilung für wesentliche Teıle der Gesell-
auch 1n Form VO  : Verbandsmacht auftritt, aAb welt- schaft inhaltlich bestimmen, ıne Bedeutung für das All-
gehend gesetzlıch ertaßt. Für die Ausübung VO  3 Ver- gemeiınwohl haben, 1St unbestritten. Trotzdem geht INa

bandsmacht oilt noch nıcht Gleiches. 1ıbt hier eıiınen übereinstimmend un echt davon AdUus, da{fß eine
Nachholbedarf? gesetzlıche Intervention bei der Lösung dieses Verte1-

lungskonfliktes zwıschen Kapıtal un: A1:beit nıcht geben
Biedenkopf: Es 1St richtig, da{ß die Sozialpflichtigkeit des darf
Eıgentums heute weıtgehend gesetzlıch geregelt 1St. Wır
haben Arbeıitsschutzgesetze, Umweltschutzgesetze, Kar- ber zibt andere Formen der Einwirkung durch
tellgesetze und ıne Fülle anderer Vorschriften, die die den Gesetzgeber, F j durch das Stabilıtätsgesetz.
verschiedensten Aspekte der Sozıalpflichtigkeit des Privat-
eigentums Produktionsmitteln rechtlich konkretisie- Biedenkop}: In der Tlat Im Stabilitätsgesetz beschreibt
Ien. Insofern 1St das Problem der Sozialpflichtigkeit des die Regierung durch Orıientierungsdaten gew1issermaßen
Eigentums legislatorisch gelöst. Hınzu kommt die Bın- für den konkreten Fall, W 4s nach ihrer Auffassung das
dung des Eıgentums Produktionsmitteln durch dıe Mıt- Allgemeinwohl erfordert. Hıer liegt eine nıcht MIt ZESETZ-
bestimmung. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 1St Ja lıchem Zwang, aber mMi1t staatlicher Autorität ausgestattete
auch eine Oorm der Verwirklichung der Sozıalpflichtig- Empfehlung die Tarıfparteien ME Sıe bewirkt, da{fß

die Tarıtfparteien be] wesentlicher Abweıichung VO  w} diesenkeıit. Für die UftOnNOMEe Gruppen 1St dıe rage der Sozijal-
pflichtigkeit zweıtellos ın dieser umfassenden Weıse nıcht Orıientierungsdaten begründen mussen, s1e ab-
gesetzlıch geregelt. Dennoch würde ıch nıcht VO  - einem weıchen.
Nachholbedarf sprechen.

Dies scheint jedoch nıcht auszüreichen. Der egrün-
dungszwang kann durch Propaganda überspielt werden.

„Das Stabilitätsgesetz Bundestagswahlen oder auch die Abhängigkeit VO  - DPar-
mac die Tarifpartner Ü der telen un Regierungen VO  =) „befreundeten“ Tarıfpartnern

sınd oft entscheidender als Gemeinwohl ausgerichteteOffentlichkeit beweispflichtig“ Orientierungsdaten. Der Tarıfabschluß 1mM öfftentlichen
Ist dıe rage 1m Blick auf Interessenverbände über- Dienst 1974 war ein vielzıitiertes Beispiel dafür. ber da-

VO  $ einmal abgesehen, sınd Sıe der Auffassung, da{ß dashaupt gesetzlich lösbar? Und In welchen Grenzen ware
ıne Regelung durch (esetz sinnvoll? kritische Bewulßfistsein der Oftentlichkeit genügend geschärft

1St, organısıerte Verbandsmacht wirksam kontrol-
Biedenkopf: Es gil:;t rechtliche Anforderungen den lıeren, gegebenenfalls korrigjieren?
uftfonomen Vereın, auch heute schon. So gehört ZU

Beispiel den Grundsätzen des Arbeitsrechts, daß ıne Biedenkopf: Ich finde, da{ß gerade das Beispiel des OTV-
Gewerkschaft 1Ur dann tarıffähig ISt, wenn S1e ıne demo- Abschlusses A2US dem Frühjahr 1974 einen Beweiıs
kratische Infrastruktur hat, also demokratisch vertaßt 1St. datür liefert, wıe wirksam öftentliche Kriıtik bei einem
Dieses demokratische Vertaßtsein 1St auch ELWAS, W.as die Abweıchen VO  . dem se1n kann, W 4s als mi1t dem Gemein-
Allgemeinheit VO  = außen den Verband heranträgt, ohl noch verträglich un W as als nıcht mehr verträglıch

a 1St ın gewi1sser Weıse ıne Beschränkung der Ver- angesehen wırd. Wenn Sıe die Reaktion auf diesen Ab-
bandsautonomie. Die Gewerkschaft 1St also 1n ıhrer Orga- schluß betrachten, die bıs heute fortwirkt, WL Sıe dıe
nısationsstruktur nıcht beliebig treı. Darın lıegt ine Krıtik betrachten, die auch Aaus den Reihen der Gewerk-
orm gesetzlicher Gemeinwohlbindung. bın allerdings schaften gegenüber diesem Abschluß geäiußert worden 1St,
der Auffassung, dafß 1ın unNserer Gesellschaft eın Ver- wenn Sıe zurückdenken, welche Möglichkeit damals die
bandsgesetz keine geeı1gnete orm der Verwirklichung der Regierung hatte, dıie Oftentlichkeit mobilısıeren, dann
Gemeinwohlbindung 1St. Wirksamer 1St vielmehr die werden Sıe teststellen, wWw1e die Oftentlichkeit die
Sıcherung des Gleichgewichts den verschiedenen rage nımmt, ob Verbände bzw 1ın dem Fall Tarıfpart-
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0K sıch gemeinwohlgerechet verhalten oder nıcht. Dıie Biedenkopf: Das 1St ZWAar richtig, aber WIr haben INZW1-
Sensibilität der Oftentlichkeit, VOT allem der vertaßten schen auch erkannt, dafß WIr ıne Reihe VO  3

Oftentlichkeit, gegenüber der rücksichtslosen Vertolgung renzen gestofßen siınd. In einer eıt rapıden Wachstums
VO  —$ Sonderinteressen 1St heute wesentlıch größer als 1St die Vertretung VO  3 Sonderinteressen naturgemälß eich-
früher teLs weıl die Erfüllung eines Sonderinteresses nıcht den

Besitzstand eines anderen Sonderıinteresses schmälert, SO11-

dern AUuUS dem Zuwachs erfolgt. In dem Maße, 1n dem der
„Der Widerstand Zuwachs abnimmt, nımmt der Wiıderstand die r1ZO-

die rigorose Durchsetzung Ose Durchsetzung VO  e} Sonderinteressen un: damıt,
VO  9 Sonderinteressen nımmt zu  ß wenn Sıe wollen, dıe Bedeutung des Gleichgewichts

der sıch gegenselt1g kontrollierenden Organısationen. Ich
möchte davor W arneln anzunehmen, daß solche sıch selbstDie Sensıibilität Mag gewachsen se1n. ber 1St sı1e

auch gesellschaftspolitisch, 11l a  n gegenüber Tarıtpart- kontrollierende Prozesse, die Ja W 1e€e der Wettbewerb SC-
nNern wırksam? wollt und organısıiert sınd, durch Gesetzgebungsakte er-

werden können.
Biedenkop}: Durchaus. Sıe brauchen sıch Nnu  — einma]l —

sehen, W1€e Verbände Sonderinteressen jeweıls begründen, Sıe möchten also „Marktwirtschaft“ als Regulativ
Ww1e ausführlich S1e bereits die Einwände vorwegnehmen, konsequent auch auf die Verbände anwenden, weıl Sıe auf
W 1e S1e sıch also einem Begründungszwang VO  } sıch Aus jeden Fall ıhre Autonomie gewahrt wı1ssen wollen?
unterwerten un wI1e S$1e erwartende Kritık bereits
möglichst vorwegnehmen, und ZWar nıcht mehr MN - Biedenkopf: Ja natürlıch. In dem Augenblick, 1n dem S1e
SCn der Oftentlichkeıit, sondern zunehmend auch SCH den Verbänden VO Gesetzes SsCh die Gemeinwohl-
ihrer eigenen Mitglieder. Miıtglieder wollen nämlich in bindung ıhres Handelns vorschreiben, geben s$1e praktisch
ıhrer persönlichen Umgebung und ın der Oftentlichkeit den Gedanken der utLoOnOMmMen Verbandsmacht auf Von
auch nıcht Miıtglieder einer Organısatıon se1n, die hre da 1St 1U  — noch eın Schritt ZU Zwangsverband. Denn
Interessen rücksichtslos durchsetzt. Insofern entsteht eın WeNnNn Sıe eiınem Verband bleiben WIr beim Beispiel

der Gewerkschaften vorschreiben: du mufßt das un:Rückkoppelungseftekt: Ie allgemeine Ööftentliche Me1-
Nung 1St eine r1gorose Durchsetzung VO  z Sonder- das Lun, damıt du 1mM Rahmen des Allgemeinwohls bleibst,

dann 1St Ja nıcht einzusehen, WAarum Jjetzt dıe gesetzlıchinteressen eingestellt. Und diese kritische bis ablehnende
Einstellung wirkt über die Mitglieder VO  e} Organısatıonen, vorgeschriebenen Inhalte 1U  _ für die Verbandsmitglieder

gelten sollen Dann mussen s1e 1m Grunde für alle Betrof-ND: allem VO  3 Massenorganısationen, zurück auf die Wil-
lensbildung der Organısationen selbst. tenen gelten, und WAar VO  e Gesetzes SCNH. Deshalb 1St

Ja auch die logische Konsequenz VO  ' Zwangsschlichtungen
Dennoch hat die Regierung damals nachgegeben. Sıe oder anderen Interventionen inhalrtlıcher Art ımmer C

WAar offenbar nıcht der Meınung, daß Wiıderstand durch N, da{ß solche Schiedssprüche oder hoheitliche Ent-
mehr Popularıtät entlohnt worden wäre? scheidungen auf alle Betroftenen erstreckt werden.

Biedenkopf: Das War eın politisches Führungs-, kein prin-
zıpıelles Problem. Im übrigen hat gerade die Erfahrung „Jede arkung des demokratischen
mi1ıt dem OTV-Abschluß 1974 dıe Bereitschaft der Regıie- Willensbildungsprozesses
rung, mehr Härte zeıgen, wesentliıch gestärkt. ıst eiıne arkung der Selbstkontrolle

ber halt das an”? Wır sınd Jjetzt immerhin Be- Sıe sınd, Sıe haben schon gESARLT, eın Ver-
Zinn elnes Wahljahres, Regierung un Parteıen können bändegesetz, W1€e se1tens der FD : auch 1m an
auf Versprechungen gegenüber wahlentscheidenden Grup- sammenhang mıiıt dem berühmt-berüchtigten Kirchen-
PCH oder wenı1gstens auf deren Schonung aum verzichten? papıer 1Ns Gespräch gebracht wurde. Sınd aber nıcht '

nıgstens festere Regeln innerverbandlicher Demokratie
Biedenkopf: ylaube, da{fß das VO Wahljahr völlig notwendig?
unabhängig iIsSt kann 1Ur teststellen, da{iß WenNnn

iıne politische Parte1 1M kommenden Jahr miıt allen mOg- Biedenkopf: Diese rage möchte ıch nıcht ohne wirklıch
lıchen Versprechungen 1n den Wahlkampf ziehen würde, intens1ıves Studium der Verbandsverfassung beantworten.
S1€E mi1ıt Siıcherheit in der Bevölkerung keine breite Zustim- Ich ylaube, hier sınd gegenwärtig erhebliche Eıgengesetz-
INung tände liıchkeiten Werk Was ıch angesprochen habe, 1sSt un:

bleibt jedoch ein grundsätzlıches Problem.
Soweılt das zutrifft, hängt aber ohl mMi1t der kon-

Junkturellen Lage der etzten Zzwelı, drei Jahre inmen. uch für die wirtschaftlichen Verbände auf Unter-
Arbeitsplatzsicherung hat wıeder Vorrang erhalten nehmerseıte?
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S1v1ität solcher Inıtiatıven Partikularinteressen durchset-Biedenkop}: Zu einem erheblichen Teil Ja, obwohl da die
Organisationsbedingungen andere sind. Es sind Ja ZU ZCN, die überhaupt nıcht 1M allgemeinen Wohl lıegen.
Teil Verbandsverbände, ZU Teıil sınd Mischtormen Da{iß ıne Bürgerinıitiatıve entsteht, 1St noch nıcht eın Be-
mM1t Verbänden un: Einzelunternehmen als Mitgliedern. weIls dafür, da{flß das repräsentatıve Interesse eın riıch-
In welchem Umfang hier die gleichen demokratischen Re- tiges 1St 1m Sınne des Allgemeinwohls. ber 1St ımmer
geln Anwendung finden können, die für Verbände miıt eın Beweiıs dafür, daß sıch entweder Regierung oder OrIrSad-
Individualmitgliedschaft gelten, mu{( 11A4  ; prüfen. bın nısıerte Interessen bezüglıch der Mafßßnahmen, dıe
allerdings der Auffassung, da{fß INAan einem Verband, der in Bürgerinıitiativen protestiert wırd, nıcht richtig VOCI-

keine demokratische Infrastruktur, also keine emokra- ständlıch gemacht haben
tische Verfassung hat, keine besonderen Kompetenzen
durch (jesetz zuweılsen soll

AES besteht eıne Tendenz,
VWäare der Ausbau der innerverbandlichen Demo- die eigenständige Legitimation

kratıe als Stärkung der Stellung des Einzelnen nıcht selbst des Staates aufzuheben  Ch
eın Miıttel, dıe Verbände mehr ın die Gemeinwohlpflich-
tigkeit 1mM Sınne des Ganzen des (GGemeinwesens eINZU- Wıe sehen Sıe das Verhältnis VO  >} Interessenverbän-
binden? den bzw Verbänden als Interessenvertretung un: der

staatlıchen Bürokratie? Sınd s1e 1n der heutigen Wirklıiıch-
Biedenkopf In der Tat! Wenn ich die Stellung des Fın- keit eher einander korrigierende Machttaktoren oder Uüro-
zelnen 1mM Verband stärke, dann stärke ıch damıt yleich- kratıen, die sıch gegenselt12 verstehen und eıiner Poten-
zeıt1g die Interessenpluralıtät 1m Verband und damıt zıierung VO  a Macht Lasten der staatlıchen Autorität
schaffe iıch gewı1ıssermaßen ıne interne Gemeinwohl- beitragen?
bindung des Verbandes, da{fß der Gedanke, der
eingangs entwickelt wurde, näamlich die Einbindung der Biedenkopf: Diese rage kann INnan nıcht allgemeın be-
Verbände VO  3 außen, auch noch einmal VoMNn innen erfol- ntworten Da mu{(ß INa alle Bereiche der SÖfftentlichen
SCHh kann. Dıie demokratische Binnenstruktur des Verban- Verwaltung nachprüfen. Es x1bt Bereiche, ın denen das
des ISt VO ordnungspolitischen Ansatz her ıne der wirk- Verbandswesen und die öfftentliche Verwaltung sehr CNSC
Samsten Formen der Einbindung des Verbandes 1n das Verbindungen eingegangen sind. Es o1bt andere Bereiche,
Allgemeinwohl. Und jeder Versuch, die Interessenplura- überhaupt keine Verbindung esteht oder jedenfalls
liıtät in den Verbänden unterdrücken oder abzubauen, LUr ıne csehr ockere. Es &1bt olche, 1ın denen Wirtschafts-
1St eın Indiz dafür, daß dieser Selbstkontrollprozeß nıcht verbände oder Gewerkschaften oder Zew1sse Interessen-
tunktioniert. Umgekehrt 1St jede Stärkung des emokra- vertretungen, ZU Beispiel 1M Bereich der Landwirtschaft,
tischen Wiıllensbildungsprozesses iıne Stärkung auch die- durch CNSC personalpolıtische oder organısatorische Ver-
ser Selbstkontrolle. flechtungen eine \starke Interdependenz entwickelt haben,

ohne allerdings, das möchte ıch doch auch SCNH, den ent-

Sehen Sıe 1n den 1n Jüngster elt entstehenden Bür- scheidenden Legitimationsunterschied beseitigen kön-
gerinıtiatıven ıne sinnvolle Korrektur bzw ıne rgäan- NneCN, der zwischen der öftentlichen Verwaltung auf der
ZUNng organısıerter Interessenvertretung und eıne Jegıtıme einen Seıite und der Bürokratie 1n der Verbandsorganısa-

tıon aut der anderen Seıte esteht. Daß dıe für dieAbwehr der Bevormundung durch Bürokratie oder eher
die Getahr el1nes unkontrolliert sıch entladenden Volks- Kooperatıon zwıschen Staat und Verbänden notwendıge
ZOrns”? Zusammenarbeıit jedoch einer Verwischung dieser

unterschiedlichen Legitimationsstruktur führen kann, 1ISt
Bıedenkopf: Bürgerinıitiativen als Sspontan organısıerte 7zweıtellos eıne Getahr.
Vereinigungen sınd ıne unverfaßte Ofrm der Interessen-
vertretung, und S1€e sınd deshalb auch noch nıcht inte- In einer Kritik des „Orientierungsrahmens 85“ wer-

oriert. Vielleicht 1sSt auch Sar nıcht zweckmäßig, S1e fen Sıe der SPD VOT, 1n ıhrer Sıcht s€e1 der Staat „eIn blofßes
integrieren. Sıe haben ine Korrektivfunktion, aber s$1e Instrument, ein rgan gesellschaftlıcher Kräfte“. Sehen
können nıcht die Gestaltungsfunktion Vvon Institutionen Sıe, sSOWweılt der Vorwurt zutrıfft, 1MmM Hıineinwirken gesell-

S1ie sınd 1m Grunde eın Sıgnal für Verkrustung. schaftlicher Gruppen 1n den staatlichen Bereich eın akutes
Wenn i1ne Bürgerinıitiative entsteht, WCCIL1LN Menschen Problem für dıe Eiıgenständigkeıit des Staates und die Un
einer Sache interessiert sind, da{ß s$1e sıch SpONTtanNn Orsga- abhängigkeit der staatlıchen Autorität?
nısıeren und Aktionen durchführen, dann 1St das eın Indiz
dafür, da{fß hier eın ganz wichtiges Interesse keine epra- Biedenkopf: (3anz entschıieden. Wır haben dıeses Problem
entanz hat Ob dann das Interesse 1n der richtigen Weıse in der „Mannheimer Erklärung“ als Geftfahr der Vergesell-
repräsentiert wırd, 1St eın anderes Problem. 1ne nıcht schaftung des Staates deutlich ZU Ausdruck gebracht.

Wenn ıch, w1e das 1m Orientierungsrahmen 85 der SPDunerhebliche Gefahr lıegt darın, da{fß sıch Nn der Spon-
taneıtät, der Publizität un: mıtunter auch der Aggres- geschieht, den Staat in vieltältiger Weıse als das Instru-
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ment organısıerter Gruppen definiere, löse ich den Staat Erstreckung auf Personen un Sachfragen klar umschreib-
ın der Gesellschaft auf. Sowohl 1mM Bereich der Soz1ial- bares politisches Mandat der Verbände?
demokratie w1e€e 1im Bereich marzxistischer Gruppen esteht
die Tendenz, die eigenständige Legıtimatıiıon des Staates,
die Ja nach demokratischer Verfassung VO olk als Gan- Biedenkopf: Es gibt keıin allgemeines politisches Mandat
zem ausgeht, auszuhöhlen durch ıne Verwischung der der Verbände. Es gibt 1LLUT ein politisches Mandat der Ver-
Legıtimationsgrenzen zwıschen Staat und organısıerten bände für iıhre Mitglıeder. Wıe weıt dieses Mandat ur

die Miıtglieder reicht, ergıbt sich Aaus den Satzungszwek-gesellschaftlıchen Gruppen
ken Um Ihnen eın praktisches Beıispiel ennen eın

Ist das nıcht eın allgemeiner Trend, der sich 1n soz1al- Unternehmensverband, ineGewerkschaft oder eın Bauern-
demokratischen Aussagen U  —_ unverhüllter artıku- verband kann nach meıner Überzeugung keinen für die
liert? Mitglieder verbindlichen Beschlufß 2A0 rage des ara-

graphen 218 fassen. Das geht nıcht. Die Gewerkschaft
Biedenkopf: Neın. Das 1St sozialdemokratische Politik. kann dieser rage ine Meınung außern. Sıe Cn

SCNH, lıegt 1mM Interesse meıiner Mitglieder, da{ß dasDas Eindringen der organısıerten Gruppen in staatlıche
Bereiche wırd Z deutlich bei den Forderungen nach Problem auf bestimmte Weıse gelöst wiırd, der WIr sind
parıtätischer Mitbestimmung 1n der Verwaltung; zunächst der Auffassung als Organısatıon
1ın den. kommunalen Nebenbetrieben, dann 1n den Ver-
waltungen selbst, bıs hın ZUr Mitbestimmung iın ureigen- Solche Stellungnahmen, dıe Ja ımmer ein Stück
sten staatlıchen Domänen, Ww1e Pa ın der Bundeswehr. praktische Politik durch Beeinflussung der Oftentlichkeit
Diese durch Mitbestimmung institutionalisierte Teilhabe und auch der politischen UOrgane durch das 1St, W 4s eın
organısierter Gruppen staatlıcher Autorität halte ıch Verband repräsentiert, kommen der Ausübung eiınes polı-
für einen gefährlichen Auflösungsprozefß. Im übrigen tischen Mandats doch ohl schon sehr nahe?
droht MI1It der Verwischung der Grenze zwıschen organı-
sıerter Gruppe un: Staat nıcht 1LLUTr die Vergesellschaftung Biedenkop}: Das würde ich nıcht SagcNnh, denn polıti-
des Staates, sondern verwischt siıch auch dıe Grenze, sches Mandat bedeutet Ja mehr. Es 1St die Berechtigung,
bıs der dıe Legiıtimatıion der organısıerten Gruppe Nur mMI1t Verbindlichkeit für den Mandatgeber über alle Fra-
reichen darft, WEn ıch der Freiwilligkeit der organı- SCH sprechen, die die Gesellschaft als GGanzes betreffen,

un: miıt Verbindlichkeit über diese Fragen Gunstensıerten Gruppe festhalte.
oder Lasten des Mandatgebers entscheiden. Diese

Dıie Grenzen zwischen den beiden Leg1itimations- Befugnıi1s hat der Verband nıcht. Er kann tür
ebenen bzw -teldern sınd fließend se1ine Miıtglıeder DU 1mM Rahmen des Satzungszweckes auf-

treten, dem sıch die Mitglieder zusammengefunden
habenBiedenkopf: finde, INAan sollte mM1t dem Begriff „flıe-

Rende Grenzen“ vorsichtig senin. Dıie Grenzen sınd siıcher-
lıch 1n praxı fließend, aber das bedeutet überhaupt nıchts
für die rage, ob ıch S1e 1mM Konfliktstall rechtlich eindeu- „Die Vorstellung, Volksparteien
t1g estiımmen kann. Wenn iıch hier gewissermaßen der seien Marionetten
normatıven raft des Faktischen folge un Sapc, weil dıe organıisierter Interessen, ıst tfalsch“
Grenzen 1mM praxı fließend sınd, annn ich S$1e auch Juristisch
nıcht mehr eindeutig formulieren, habe ıch praktisch den In die Abhängigkeit von’ organısıerten Verbancis-
qualitativen Unterschied 1n der Legıtimatıon der Ver- interessen geraten u. nıcht NUur der Staat bzw. At-
bandsbürokratie und Staatsbürokratie aufgegeben. Und ıche Organe, sondern auch Parteıijen als Organe der poli-
Wenn dieser qualitative Unterschied zwıschen staatlıcher tischen Wiıllensbildung, un WAar nıcht 1LLUr sozialdemo-
un gesellschaftlıcher Verbandsbürokratie nıcht besteht, kratische oder soz1jalıstische Parteıien mMit ıhrer tradıtio0-
ann stellt der Staat abgesehen VO  $ seinen Kern- nellen Verklammerung miıt den Gewerkschaften, sondern
bereichen seine Vergesellschaftung auch keinen gerade auch pragmatische Volksparteien. Ihre Schwester-
Wıderstand mehr Von dort bin iıch dann sehr parteı 1n Osterreıch, die OVP, 1st bündisch gegliedert.
schnell be] der Diskussion, W as der staatlıche Kernbereich Dort geht ohne Bauern-, Angestellten- oder Wırtschafts-
1St und ob ıch nıcht 1mM übrigen 1M ganzen Bereich der Da- bund bıs 1n die Besetzung der Führungspositionen hineın
se1insvorsorge, der Verwaltung, des Vergabewesens USW. überhaupt nıchts. Muß sıch aber nıcht auch Ihre Parteı,
uSsWw. mehr oder wenıger vergesellschaften hakol Gerade die CDU, oft darauf beschränken, verbandsorientierte
die Theorie VO  e} den fießenden renzen oder VO  w der Interessen 1mM eigenen ager moderieren?
Unbestimmbarkeit der Grenzen 1St der Ansatzpunkt für
die Vergesellschaftung des Staates. Biedenkopf: Sıe sprechen VO  3 Z w el völlıg verschıiedenen

Dıngen. Dıie Tatsache, da{fß ıne Volkspartei widerspre-
ıbt 65 Ihrer Meınung nach ein definierbares, nach chende Gruppeninteressen 1ın iıhren eigenen Reihen nıcht
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moderiert, sondern integriert, auf diese Weiıse ıne dern W1e Holland, Dänemark, Italien un selbst Frank-
gemeınsame politische Posıtion 1M weıtesten Sınne des reich ISt, da{ß der 1m wesentlichen VO der CDU/CSU
Wortes tormulıeren, 1st völlig anderes als die verwirklichte Gedanke der Volkspartei dıe SPD wurde
für dıe OVP typische Bindung ZU Beispiel dıe erst VO  3 iıhr 1in diese Rıichtung CZWUNSCH funktionigrt.
Bünde

Folgt INan der „Mannheimer Erklärung“, der ur-

Meıne rage richtete sıch nıcht die Integration sprünglıchen un der Jjetzt revidierten, besteht die dort
VO'  . Gruppeninteressen durch die polıtische Wıiillensbil- proklamierte „Neue Soz1iale rage  «“ ın erster Linie 1im
dung 1n den Parteıen. Miıch interessiert, ob die Integra- Einflufß- un: Machtgetälle zwıschen organısıerten un:
tiıon weiıt gelingt, daß Volksparteien auch die 1n nıchtorganısierten Interessen. Ist aber das Verhältnis Ver-
ıhnen wırksamen Gruppeninteressen eigenständıger bäiände Staat Gemeinwohl, das den Rahmen dessen,
politischer Willensbildung fähig sind oder doch nıcht oft W as Sıe „Neue Soziale ragı  «“ NCNNCN, wesentlıch über-
mehr w 1e Marıonetten organısierter Interessen aussehen? steigt, gesellschafts- un ordnungspolitisch nıcht relevan-

ter”
Biedenkopf: Die Vorstellung, Volksparteien sel1en Marıo-
netten organısierter Interessen, 1St falsch. Für die C  S Biedenkopf}: Ihre Kennzeichnung der „Neuen Sozialen
Aann ich SCNH, da{fß s$1e VO  en) Interessengruppen vergleichs- rage ın der „Mannheimer Erklärung“ 1St nıcht zutref-
weIlise unabhängig 1St, und dafß diese Unabhängigkeit 1n tend Das N Kapıtel ließe sıch MI1It „neuartıge Verte1-
den etzten Jahren eher gewachsen 1St In der Volkspartei lungsprobleme“ überschreiben. Dabei gehen WIr davon Aaus,
CD vollzieht sıch Ja mınıature eın ähnlicher Aus- da{fß neben den klassıschen Konflikt zwiıischen Kapiıtal un:
gleichsproze(ß zwischen den organısıerten Interessen w 1e€e Arbeiıt 1m Verlauf der etzten Jahre un: Jahrzehnte NnNeue

Verteilungsprobleme sınd, dıe bisher NUr u11lın der Gesamtgesellschaft selbst. Denn die Volksparteı 1St
ıhrem Selbstverständnis nach bemüht, 1m Rahmen ıhrer reichend gelöst wurden. Zu diesen Problemen gehört der

sachgerechte Eınsatz unNnseres Sozialhaushaltes, der mıiıt se1l-Mitgliedschaft, 1mM Rahmen ıhrer Organısatıon, eın Spiegel-
bild der soziologischen Struktur der Gesamtheıit geben, nem 300 Milliarden-DM-Etat rund Prozent uUunNnseres

Bruttosozialproduktes ausmacht. Wır sınd übereinstim-1n der S1e polıtisch wirken ll Dadurch werden der
Beeinflußbarkeit der politischen Parte1 durch bestimmte mend der Auffassung, da{fß dieser Haushalt nıcht mehr

wesentlıch ausgedehnt werden kann, dennoch x1bt ıneorganısıerte Gruppen relatıv CNSC Grenzen BCZOBECN.
Denn wenn der Einflufß einer Gruppe grofß wiırd, wırd zroße Zahl VO  w Bedürftigen und ungelöste soz1iale Pro-
die Integrationsfähigkeit der Parte1 gefährdet in bezug bleme 1ın der Bundesrepublıik Deutschland Diese Probleme
auf dıe anderen Gruppierungen, die adurch benachteilıgt können WIr NUur durch strukturelle Veränderungen un:
werden. Die Gefährdung der parteınternen Integrations- Fortentwicklungen 1im Sozijaletat lösen. Eın anderes DPro-
kraft 1St jedoch gleichbedeutend miıt der Gefährdung der blem 1St das zunehmend spannungsreiche Verhältnis Z7W1-
Funktionsfähigkeıit der Parteıi selbst. schen nıchtorganısierten un: organısıerten Interessen.

Nıchtorganıisıerte Interessen können sıch ımmer wenıger
Sprechen nıcht Ta eigenen schwıerigen Erfahrungen die organısiıerten Interessen durchsetzen. T1N-

beim Versuch, die Parte1 stärker programmatisch Orlen- NnNeTeEe hier L1LLUTr die Organıisatıon nıcht oder nur UunNzZzuUu-

tieren un s$1e polıitisch deutlicher profilieren, die reichend repräsentierter Interessen VO  S alten Menschen,
kınderreichen Famılıen, Behinderten, aber auch solcherThese VO  3 der relatıven Unabhängigkeıt
Gruppen w 1e Sparern oder Schülern. Der letzte Punkt
1St das hier besprochene Problem der SozialpflichtigkeitBiedenkopf ‚ Neın, WwWwenn Widerstände da d  1N,

sınd s1e nıcht VO organısıerten Interessen AausSgegangsCN, der Verbände. Ile diese Bereiche hängen mıteinander
sondern kamen Aus der Parte1 selbst. Wenn Sıe den politı- S4A4ININEN un lassen sıch NUur Aus$ einer einheitlichen rund-
schen Kurs einer großen Mitgliederparteı MIt tast 600 O00 posıtion heraus lösen.
Miıtgliıedern verändern wollen, stoßen Sıe auf das NOL-

male Beharrungsvermögen, das jeder Organısatıon ınne- ıne zentrale Aussage der „Mannheımer Erklärung“
wohnt. Und dieses kommt AUS den verschiedensten Ecken 1st die Forderung nach „Stärkung der Stellung des einzel-
Im übrigen vergeSSCH Sıe nıcht, daß 60 Prozent uUunNnNseIcI Ne  } ınnerhalb der gesellschaftlichen un: in der
Mitglieder erst nach dem 1970 eingetreten sınd, daß Gesellschaft als ıne grundlegende Voraussetzung für die
sıch die Struktur un: auch das Selbstverständnıis der Miıt- Handlungsfähigkeit VO  3 Staat un Gesellschaft“. Wıe
gliedschaft verändert haben Mitgliederparteien haben ıne wollen Sıe das programmatisch konkretisıieren?
größere Eigengesetzlıiıchkeit als Honorationsparteıen. Die
Intervention organısıerter Interessen Aaus dem vorpolıiti- Biedenkopf}: Wır haben mehreres 1n dieser Beziehung be-
schen Raum 1n den Willensbildungsprozefß der Parteı stöfßt reıits angesprochen: die politische un: rechtliche Definition
heute autf härtere Wiıderstände als früher. Sıe dürfen auch der Stellung des einzelnen 1mM Verhältnis ZUur organısıer-
nıcht übersehen, daß einer der großen Vorteıle unseretI ten Gruppe, also dıe schon eroOrterte rage der demo-

kratıschen Binnenstruktur: die rage der Fortwirkung despolıtıschen Lage 1mM Verhältnis anderen westlichen Län—
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C ca des einzelnen gegenüber dem Staat: fen, ob VO  3 einer bestimmten Einkommenshöhe oder
1im Verhältnis des einzelnen Zur Verbandsmacht sowohl auf der Grundlage eınes bestimmten gesetzlich gesicherten
als Mitglied w1e€e als Verbandsbetroftener. Es x1bt andere Sockels möglıch ist, dem einzelnen die Chance eröffnen,

zwischen Alternativen wählen, auf diese WeiseBeispiele, dıe WIr schon länger diskutiert haben 1mM Zu-
sammenhang mMi1t dem 5S0OS Solıdaritätsbeitrag, mit der Gestaltungs- und Freiheitsräume un: damıt auch
negatıven Koalitionsfreiheit, mit den Auswirkungen der Konkurrenzen eröffnen, Konkurrenzen, die nıcht Nnu  —

Tarıfverträge auf Nıchtorganıisıerte USW. Weiıterhin 1St das ıne bessere Behandlung der Bürger als Kunden ZUur Folge
Verhältnis des einzelnen ZUT Bürokratie, VOT allem dort, haben, sondern MmMIt ziemlicher Sicherheit auch eiınen effi-

VO  } der Bürokratie besonders abhängig 1st, 1 zienteren Eıinsatz seiner Miıttel.
Bereich der soz1ı1alen Sicherheit verbesserungsfähig. Da
xibt noch erhebliche Spielräume SA Stärkung der Stel- Wenn Sıe Bürokratie un Interessengruppen durch

Eröffnung VO  S mehr Kaoankurrenz ZUugunsten VO  ; mehrlung und Unabhängigkeıit des einzelnen.
Freiheit domestizieren wollen, w1e verbinden Sıe dann
Freiheit un: Gemeinwohl, ohne selbstverständlich Or„Das sıch selbst regulierende System dene Ansprüche enttäuschen oder SAl ın eın A1SSEeZ-

ıst die freiheitliche faire zurückzufallen?
Methode der Machtkontrolle“ Biedenkopf Da WIr die externe Kontrolle miıt der Auto-

Ist also 1mM bereits besprochenen Thema noch- nomı1e der Verbände für prinzıpiell unvereinbar halten
mals varııeren dıe Bürokratisierung der Sozial- die eXterne Kontrolle 1mM Sınn des direkten Eingriftes

mussen WwIr eın sıch selbst regulierendes System schaffen.beziehungen und des öftentlichen Lebens die größere
Freiheitsbedrohung als siıchtbare oder teststellbare Ver- Das sıch selbst regulierende System 1St 1mM Wettbewerb
machtungserscheinungen durch Interessengruppen 1m BC- und 1n anderen Bereichen Nau die treiheitliche Methode
sellschaftlichen Raum? der Machtkontrolle. Insofern gilt auch hier das generelle

Prinzıp, das die Politik der CD  S se1t 1945 bestimmt, daß
Biedenkopf: Die ständig mächtiger werdenden Bürokra- nämli;ch die beste Methode der Freiheitssicherung das
tien sind traglos mıiıt unseTeN Verständnıis VO  5} Freiheit machtverteilende Prinzıp des Wettbewerbs 1St Und ZWAar
und Selbständigkeit des einzelnen in eıner oftenen Gesell- nıcht LLUTr des Wettbewerbs auf dem Güter- und Diıienst-
scha } immer schwer vereinbar. Hıer sınd uns, w 1e iıch leistungsmarkt, sondern auch des Wettbewerbs auf dem
xlaube, Sdnz MEeUEe Aufgaben gestellt, die iıch als politische Markt der Organısatiıonen, der organısıerten Interessen,
Herausforderung verstehen möchte. Zum Beispiel stellt der Ideen und polıtischen Ansıchten. Selbstverständlich
sıch die Frage, W1€e WIr die gesetzliche Krankenversiche- wırd dabe] nıcht ausbleiben, da{fß ein1ge Ansprüche, dıe
rung oder die Altersversorgung organısıeren können, heute VO  — bestimmten Gruppen erhoben werden, künftig
daß der einzelne in dem Ma({fß, 1n dem Mıtverantwor- nıcht mehr oder nıcht mehr in der bisherigen else erfüllt
Lung übernehmen kann, auch die Chance eingeräumt be- werden können. Es wırd prüfen Se1N, inwıeweılt solche
kommt, diese Mıtverantwortung auszuüben. In Betracht Ansprüche noch berechtigt oder nıcht bereits überholt siınd.
kommt beispielsweise i1ne Veränderung der Organısatıon Ich bın der Auffassung, da{fß die Bevölkerung eın sechr AaUS-

dieser soz1alen 5Systeme mMı1t dem Zıel, dem Bürger Alter- gepragtes Getühl dafür hat, W 4ds gyerechterweiıse VO der
natıven DA Verfügung stellen. Wır sollten pru- Gemeıinschaft verlangt werden dart und W as nıcht.
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Praktische Impulse für dıe Kirche
Eine Bilanz VO  — ardına Döpiner zum Abschluß der Gemermsamen Synode
Am nde der Schlußsitzung der (G(Gemeıinsamen Synode der 2ıNne vorläufıge Bılanz der Beratungen und Beschlüsse. Wır DEeT-

Bıstämer ın der Bundesrepublik Deutschland November öffentlichen dıe Ansprache des Kardinals nach dem die Presse
nachmittags ZOZ der Präsident der Synode und Vorsitzende der verteilten ext (mit Ausnahme der mündlıch nıcht vorgeira-

nen Schlußpassagen).Deutschen Bischofskonferenz, Julius Kardınal Döpfner‚


